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Thema der Hochdurchforstung zum Gegenstand der Preisaufgabe für
1922/1923 zu machen. Da meine Arbeit in einer Darstellung der Hoch-

durchforstung und ihror Auswirkungen auf Bestand und Boden gipfeln sollte

— wozu die Vorarbeiten schon vor einigen Jahren begonnen waren —
so sah sich der Verfasser genötigt, wollte er an der Preisarbeit mitkon-

kurrieren, jenen Teil, der sich mit der Durchforstung befaßte, ans seiner

Studie herauszulösen. In der berechtigten Meinung, durch die Preis-
arbeit die notwendige Ergänzung seiner Studie nachträglich liefern zu
können, glaubte der Verfasser die Veröffentlichung seiner Arbeit trotz
deren eunitw àuuutin verantworten zu dürfen.

Die neueste Mitteilung des Ständigen Komitees im Dezembcrhcft
1922 beraubt ihn jedoch durch die zwar unreglementarische, aber wegen

Kollision mit dem Vortragszyklus vom März 1923 begreifliche Aufhc-
bung der Preisaufgabe der Möglichkeit der nachträglichen Ergänzung
seiner verstümmelten Arbeit, die dadurch ohne Schuld des Unterzeichneten
dazu verurteilt bleibt, mehr zu versprechen als zu halten.

Bern, 9. Januar 1923. Schädelin.

JorstticHe Wachrichtsn.

Bunv.
(Mitgeteilt.) Die Beratung der Abänderung des Bundesgesetzes über

die Forstpolizei, mit Bezug auf das Verbot der Kahlschläge in
privaten Nichtschutzwaldungen und die Bußenerhöhungen für
verbotene AbHolzungen, wurde durch den Nationalrat auf eine spätere

Session verschoben. Nach Mitteilung des Präsidenten des Nationalrates
ist diese Verschiebung um so statthafter, als gemäß Erklärung des Chefs
des eidgen. Departements des Innern, die vom Bundesrat, gestützt auf
die ihni erteilten außerordentlichen Vollmachten erlassenen Vorschriften
über das Verbot der Kahlschläge usw., weiter in Kraft bestehen sollen,
bis die eidgenössischen Räte über Revision der bezüglichen Artikel des

eidgen. Forstpolizeigesctzes Beschluß gefaßt haben.

Gegenteilige Auffassungen, die in letzter Zeit in der Presse ihren
Ausdruck fanden, sind daher in vorstehendem Sinne zu berichtigen.

Kantone.
Grauimnden. Die Giunta der Gemeinde Poschiavo hat als Ge-

meindeforstverwalter gewählt, Herrn Oberförster Bencdikt Albin, von
St. Martin und Höfen (Graubünden), welcher seit zwei Jahren als tech-

nischc Aushilfe beim kantonalen Forstinspektorate tätig war.
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